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SITZUNGSVERTAUF UNG BESCHLÜSSE

1 Begrüßung und Beschlussföhigkeit

Bürgermeister Richord Hogl begrüßt, stellt die Beschlussföhigkeit fest und eröffnet die Sitzung des
Gemeinderots.

2 Genehmigung des Silzungsprolokolls vom 03.10.2024

Die Prolokolle über die Siizung des Gemeinderots vom 03.10.2024 werden unierferiigt

3 Bericht der Ausschüsse '

Dem Gemeinderot wurde dos Proiokoll des Prüfungsousschusses zur Kenninis gebrocht:

Prüfun gsousschuss (26.09.2024) verlesen

4 Grundslücksongelegenheiten

o. Simic Zoklino - Übernohme des Anleils des Gemeindegrundslücks Porz. 663/l KG

lmmendorf von Frou Mrqlinkovic Anilo

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Frou Zoklino Simic, lO20 Wien ouf Übernohme des
Anteils des Gemeindegrundstücks Porz. 66311 KG lmmendorf von Frou Anito Mroiinkovic und ouf
Verlöngerung des Boubeginns um zwei Johre (bis 24.11.2026) vor.

Der Gemeinderat möge der Übernohme des Anleils des Gemerndegrundsfücks Porz 663/l KG

tmmendort von Frau Aniia Mrolinkovic durch Frou Zaklino Simfc und der Verlöngerung des
Boubegrnns um zwei Johre (bis 24.11.2026) zustimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig angenommen.

b. Pleffer Bernhord - Rücksobe des Gemeindegru ndslücks P aru. 1287 /30 KG Wullersdorl

Dem Gemeinderot liegt die Rückgobe des Gemeindegrundstückes Poz. 1287 /30 KG Wullersdorf
von Herrn lng. Bernhord Pfeffer, 3400 Morio Gugging vor.

Der Gemeinderol möge die Rückgobe des Gemeindegrundsfücks Porz. 1287/30 KG Wullersdotf
von Herrn Ing. Bernhord Pfeffer, 3400 Morio Gugging, zur Kennlnis nehmen. Die Abwicklung des
Rückkoufs soll ersf im Johr 2025 obgewickell werden.

Dieser Anirog wird einslimmig angenomrnen.

c. Housgnosl Chrisline - Kündigung Pocht

Dem Gemeinderot liegt die Kündigung der Teilflöche der Porzelle 690 im Ausmoß von 1.563m',
der Poz. 566 im Ausmoß von 5.208m2 und der Porz.837 im Ausmoß von 621m'? KG Kollodorf von
Frou Christine Housgnosl, 2042 Kollodorf per 30.1 1 .2024 vor.
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Der Gemeinderof möge die Kündigvng der Teilfläche der Porzelle 690 im Ausmaß von 1.563m2,

der Porz. 566 im Ausmoß von 5.208m' und der Porz.837 im Ausmoß von 62lm' KG Kalladort von
Frou Chrisline Housgnost, 2042 Kollodofi per 30.11.2024 zur Kennlnis nehrnen.

Ausschreibung der Flöchen on der Amlslofel von 20.09.2024 bis 12."10.2024 fÜr Pochlung ob
0r.01.2025

d. Kipper Gerhord - Ansuchen um Pochl Pqrz. 566 KG Kollodorf

Dem Gemeinderol liegt ein Ansuchen um Pocht der Porz. 566 im Ausmoß von 5.2OBm' KG

Kollodorf von Herrn Gerhord Kipper, 2042Kallodorf per 01.01.2025 vor.

Der Gemeinderol möge dem Ansuchen von Herrn Gerhord Kipper, 2042 Kolladorf ouf Pochtung
der Porzelle 566 im Ausmoß von 5.208m'in der KG Kollodort, zustimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen.

e. Ansuchen um VerlequnE eines Feldweges KG Helzmonnsdorf / KG Grund

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Helmut Fischer, 2041 Hetzmonnsdorf um
Begrodigung des bestehenden, schrögen Weges Pcrz. l4l9 KG Hetzmonnsdorf ouf eigene
Kosten, um eine einfochere Bewirtschoftung seiner Grundslücke ermöglichen zu können, vor.

Der Gemeinderal möge dern Änsuchen von Herrn Helmul Fischer, 2041 Hetzmonnsdorf um
Begradigvng des besfehenden, schrögen Weges Porz l4l9 KG Helzmonnsdotf ouf etgene
Kosfen unler der Bedingung, doss die Verrnessung und grundbücherliche Einlrogung ebenfolls
auf eigene Kosfen durchgeführt werden, um elne elnfochere Bewirtschaflung seiner
Grundslück e er m ögliche n zu könne n, zu slim m e n.

Dieser Anirog wird einslimmig ongenommen.

f. Brunner Frqnz - Ansuchen um Bewilligun E eines Schochts

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Fronz Brunner,2022 lmmendorf um Bewilligung
eines kleinen Schochts ouf Porz.2l86 KG lmmendorf in der Nöhe der Dochrinne fÜr den Einbou
einer Rückstoukloppe ouf eigene Kosten vor.

Der Gemeinderol möge dem Änsuchen von Herrn Fronz Brunner, 2022 Immendorf um
Bewiltigung ernes kleinen Schochfs ouf Porz 2186 KG lmmendorf in der Nöhe der Dochrinne für
den Einbou erner Rücksloukloppe ouf ergene Kosfen und der Verrechnung einer Pochl von €

I 5,00 / Johr, zuslimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenotnlnen.

E. BurEer Johonnes - Ansuchen um Verönderung der Robottln

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen von Herrn Johonnes Burger, 2042 Kollcdorf ouf
Verönderungen und Ergönzungen der Robotiln rund um dos Weingut Burgerouf Porz. ll43ll in

der KG Kollodorf vor.
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Der Gemeinderal möge dem Ansuchen von Herrn Johonnes Burger, 2042 Kolladorf ouf
Veränderungen und Ergänzungen der Roboltln rund urn dos Weingut Burger ouf Porz ll43/l in
der KG Kotladorf ouf eigene Koslen und der Verrechnung etner Pochf von € 15,00/Johr,
zuslimmen.

Dieser Anirog wird einslimmig ongenommen.

h. Houer-Lqchoul - Abönderung des Koufverlroges Ankouf 30m2 von Porz. '12'l KG

Wullersdorf

Noch dem Gemeinderotsbeschluss 2/GR 2024-05-16 ö TOP 6l liegt. oufgrund der geönderten
Geschöftszohl des Teilungsplones ouf GZ 42027.8, dem Gemeinderol ein obgeönderter
Koufverirog für ein Teilstück im Ausmoß von 30m2 der Porzelle l2l KG Wullersdorf zwischen der
Morkigemeinde Wullersdorf und Mog. Ulrike Elfriede Houer-Lochout, 2041 Wullersdorf zu €
70,00/m2 vor.

Der Gemern derol möge dem obgeö nderlen Koufvertrag ouf Bosis des lel'lungsplones GZ 42027.8

für ein leilsfück von 30m'z der Porzelle l2l KG Wullersdorf zwischen der Morklgemeinde
Wuttersdort und Mog. lJlrike Elfriede Houer-Lachout, 2041 Wullersdort zu €70,00/m'zustimmen.

Dieser Anirog wird einstimmig ongenommen

i. Eder Morkus - Ansuchen um Kquf der Pqrz. 841 in der Kellergosse KG Grund

Dem Gemeinderqt liegt dos Ansuchen ouf Kouf der Porzelle 84l in der Kellergosse KG Grund von
Herrn Morkus Eder, 2042Grund im Ausmoß von co.SZOm'?vor.

Der Gemeinderal möge dem Ansuchen ouf Kauf der Porzelle 841 in der Kellergasse KG Grund
von Herrn Morkus Eder, 2042 Grund im Ausmoß von ca. 570m'z zum Preis von € l0,00lm',
zuzüglich onleiliger Vermessungskosfen, sowie oller übrigen ous dem Kouf onfollenden Kosfen,

Gebühren und Sfeuern, mit dem Hinweis, ouf den momenlon noch beslehenden Bousfopp in der
Kellergosse, vorbehaltlich der Widmung, zuslimmen.

Dieser Anirag wird einslimmig ongenommen

5 Speed Connecl - Koufverlrog über den Verkquf einer kommunolen
[eerrohrinfroslru klur

Dem Gemeinderot liegt der Koufverlrog zwischen der Morklgemeinde Wullersdorf und der
Speed connect Netzwerkserrichtungs GmbH über den Verkouf kommunoler Leerrohrinfrostrukiur
im Zuge des Breitbondousbous in der Höhe von € 69.651,23 exkl. 2O%Usi.vor.

Der Gemeinderol möge dem Koufverlrog zwischen der Morktgemeinde Wullersdort und der
Speed connecl Nefzwerkserrichtungs GmbH über den Verkauf kommunoler Leerrohrinfraslruklur
im Luge des Breilbondousbous in der Höhe von € 69.651,23 exkl. 20% UsL, zusfimmen.

Dieser Antrag wird einslimmig angenommen.

6 Morklordnung Schmqnkerlmqtkl 2025 /2026
Dem Gemeinderot liegi die Morktordnung für den Schmonkerlmcrkt om Houpiplotz Wullersdorf,
orgonisiert vom ,,Verein zur Förderung von regionoler Einkoufskullur" für den Zeitroum 2025/2026,
vor.
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YERORDNUNG
der Marklgemeinde Wullersdorf vom 31.10.2024, mil der eine Morkfordnung erlossen wird

(Morklordn u ng 202 5 / 26).

$r
Gelfungsbereich

Diese Morktordnung ist ouf den Schmonkerlmorkt, veronstoltel durch den ,,Verein zur Förderung
von regionoler Einkoufskultur" onzuwenden, der om Houptplolz stottfindet.

s2
Marklplalz

Als Morktplotz wird die Flöche om Houptplolz in Wullersdorf beslimmt. Der Slondort konn bei
Noiwendigkeii durch die Morklbehörde veröndert werden.

s3
Mörkte, Morkftermine, Morklzeilen

Der Wochenmorkt findet jeweils om Somslog von 09:00 Uhr bis l2:00 Uhr stott

o) Morktnome: RegionolerSchmonkerlmorki

Morkltoge: 08. Möz 2025 /12. April 2025 /10. Moi 2025 /14. Juni 2025 /12. Juli 2025 /09.
August 2025 / 13. September 2025 / I l. Oktober 2025 / 08. November 2025 / 13.
Dezember 2025

14. Mö22026 / 11. April 2026 /09. Moi 2026 / 13. Juni 2026 / ll. Juli 2026 /08.
August 2026 / 12. September 2026 / 10. Okiober 2026 / 14. November 2026 / 12.

Dezember 2026

Stondoufbou: von 08:00 Uhr bis 09:OO Uhr

Slondobbou: von l2:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Morktzeiten: von 09:00 Uhr bis l2:00 Uhr

Mil dem Aufbou der Morkleinrichtungen dorf eine Siunde vor Morktbeginn begonnen werden,
die Röumung und Reinigung des Morklplolzes muss zwei Stunden noch Morktende beendel
sein.

$4
Gegenslönde des /tlorkfverkehrs

Zum Verkouf zugelossen:

. Houplgegenslönde: Lebensmillel oller Arl, rohe Nolurprodukte, Eaeugnisse der
londesüblichen Nebenbeschöftigungen.

. Nebengegenslönde: Alle für den freien Verkehr noch den gewerblichen Bestimmungen
zugelossenen Woren.

Die ouf dem Morkt feilgebolenen Lebensmitlel müssen den gesetzlichen Vorschriften und der
ongegebenen Bezeichnung entsprechen.
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$5
Morklonsuchen

Ansuchen um Zuweisung eines Stondploizes hoben beim ,,Verein zur Förderung von regionoler
Einkoufskullur" unter der Angobe von Nomen, Anschrift, gewünschle Größe des Slondplotzes
sowie die zum Verkouf gelongenden Woren zu erfolgen.

$6
Einschrönku ngen der Morklgege nsfönde

l) Woren, deren Verkouf on eine besondere Bewilligung gebunden ist, dürfen nur von den zur

Ausübung berechliglen Gewerbetreibenden feilgehollen werden.

2) Ringelspiele, Schoukeln und sonstige lörmende Schoustellungen werden ouf den Mörkten
nur insoweit geduldel, ols sie die öffentliche Ordnung und Sicherheit nicht beeintröchtigen.
Für dos Aufstellen bedorf es einer gesonderten Bewilligung durch die Gemeinde, soweit sich
eine Bewilligungspflicht nicht ohnehin bereils ous einer onderen Rechtsmolerie (2.8.

Veronstollungsrechl) ergibt.

$7
Morklporteien und Morklbelrieb

Morktporleien sind notürliche oder juristische Personen, die einen Morktslondplotz (und eine
Morkteinrichtung) zugewiesen bekommen hoben.

s8
G ew erbe - /Sfeuernochweis

l) Gewerbliche Morktporleien bzw. deren Milorbeiter hoben steis den Gewerbeschein im
Originol/dos Originol der Verstöndigung über die Eintrogung im Gewerberegisler bzw. im
GISA gemöß $ 340 Abs. I (g 288 Abs. 3 GewO 19941 sowie den Nochweis einer
öslerreichischen Sleuernummer oder den Nochweis der Anmeldung beim Finonzoml
mitzuführen. Weiters ist ein omtlicher Lichtbildousweis mitzuführen und ouf Verlongen der
Morktouf sichl vorzuweisen.

2) Einem nicht deutschsprochigen Gewerbenochweis ist eine begloubigte deutschsprochige
Ü berselzung beizulegen.

se
V er gab e v o n M or kt sI on d plölze n u nd Mor kt e i nri chl u n ge n

l) Die Vergobe der Stondplötze erfolgl unter Berücksichtigung der zvr Verfügung slehenden
Flöchen und der Art der Morktgegenstönde, die zum Verkouf gelongen sollen, ousschließlich
durch zivilrechtlichen Vertrog und wird durch (mündliche) Zuweisung durch den Verein zur

Förderung Regionoler Produzenten - Orgonisotor lngrid Krous getroffen. Sie gill für die Douer
des jeweiligen Morktes.

2) Den Ausstellern werden die Stondplötze, sofern keine onders loutende Vereinborung
getroffen wird, in der Reihenfolge ihres Eintreffens nach freiem Ermessen zugewiesen. lst ein
Aussteller, dem ein bestimmler Siondplotz lout Vereinborung zugewiesen wurde on den
jeweiligen Morkltogen um 08:00 Uhr noch nichi onwesend, so konn der belreffende
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)

Slondplotz on diesem Tog einem Dritten überlossen werden. Ohne Zuweisung dorf kein
Morktplotz bezogen werden.

3) Die Zuweisung konn im Einzelfoll on Auflogen und Bedingungen geknüpft (2.8.: hinsichilich
der Arl der feilzubielenden Morktwore) oder ouch obgelehnt (2.8.: Verstoß gegen die
einschlögigen Vorschrifien, insbesondere der Morklordnung) werden.

4) Morktslönde und Verkoufswogen hoben dem ollgemeinen Morklbild unter Bedochtnohme
der örllichen Gegebenheiten zu enlsprechen.

5) Die Überlossung von Morklstönden on Dritte ist untersogl.

6) Die lnonspruchnohme der Stellplötze durch die Aussteller dorf weder die Tötigkeil onderer
Morktbesucher. noch den ungehinderten Durchgong der Kunden beeintröchtigen.

7) Die Aussteller hoben ihren Stondplotz mit ihrem Nomen und Wohnort in deuilicher und
sichtborer Weise zu kennzeichnen. Sie hoben die Preise der von ihnen ongebotenen Woren
noch Art, Menge und Beschoffenheil unter Bedochtnohme ouf die einschlögigen
Rechisvorschriften ersichtlich zu mochen.

st0
Ordnung ouf dem Morkl

1) Morktporleien, ihre im Betrieb mittötigen Fomilienongehörigen und ihre Mitorbeiter sind
verpflichtet, sich so zu verholten, doss die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit nicht
gestört und der Schutz der Gesundheit von Menschen nichl beeintröchtigt wird.

2) Die Morktporteien hoben die Morktstondplötze und deren unmiltelbore Umgebung souber
zu hollen und in gereinigtem Zustond zu verlossen.

3) Soweil Mitorbeiler beschöftigt werden, hoben die Morktporteien jeweils eine Kopie der
Anmeldung zur Gebietskronkenkosse mitzuführen und ouf Verlongen eines befuglen Orgons
ebenfolls vozuweisen. Die Mitorbeiter hoben sich dobeijedenfolls ouszuweisen.

$il
Vefioll und Enlziehung des Morklslondplolzes

l) Bei eigenmöchtiger Überlossung des Slondplotzes, bei nicht rechlzeiliger Entrichtung der
Morktstondgebühr und bei Überschreitung der zugewiesenen Flöche ist die Morktbehörde
zur Entziehung des Stondplofzes berechtigt.

s12
Marklbehörde und Markloufsichl

I ) Morktbehörde im Sinn dieser Morklordnung isi der Bürgermeister. Die Morkibehörde übt die
Morktoufsicht und Morktpolizei durch die Morktoufsichlsorgone - Verein zur Förderung
Regionoler Produzenten - Orgonisotor lngrid Krous ous.

2) Den Morkioufsichlsorgonen obliegt es insbesondere, den Nochweis der oufrechten
Gewerbeberechtigung zu überprüfen sowie Anordnungen zu erleilen, die einen
ordnungsgemößen und sicheren Ablouf des Morktbetriebes gewöhrleisten oder die Abwehr
von Belösligungen von Morktporteien oder Morktbesuchern zum Gegensiond hoben.

3) Morktporleien, ihre im Belrieb mittötigen Fomilienongehörigen und ihre Miiorbeiter hoben
sich über Verlongen der Morklqufsichlsorgone ouszuweisen und sind verpflichtet, olle
Auskünfte zu geben, welche die Einhollung der Morklordnung und der sonstigen beim
Morktverkehr zu beochlenden Vorschriflen betreffen.
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4) Personen, welche behonlich die Ordnung stören oder behördlichen Anordnungen nichl
Folge leisten, können durch die Morktoufsicht des Morktes verwiesen werden.

$t3
Belrau u ng eines Driffen

I ) Mit der Durchführung einzelner Mörkte konn ouf Anlrog ein Dritter betrout werden. Die

Betrouung erfolgt mittels privotrechtlichen Akls und konn, wenn der Durchführung öffentliche
lnteressen entgegenslehen. jederzeit widerrufen werden.

2) Für den betrouten Dritten gelten die gesetzlichen Kriterien der $S 292 ff GewO sowie die
einschlögigen Bestimmungen dieser Morktordnung sinngemöß.

$14

Morktgebühren

l) Für die Benützung des zugewiesenen Stondplotzes isi die hierfÜr feslgesetzte GebÜhr zu

entrichten. Diese Gebühr wird mit der Zuweisung des Slondplotzes fÜr die vorgesehene
Benützung föllig und ist sofort zu enirichlen.

2l Werden zugewiesene Slondplötze überhoupt nicht oder nur teilweise in Anspruch
genommen bzw. ouch bei Untersogung der Morkitötigkeil bzw. Verweisung vom Morktplotz
erfolgt keine Rückerstoitung der GebÜhr.

3) Die Höhe der Morktstondgebühr wird mittels gesonderler Verordnung des Gemeinderotes
festgeseizt. Diese wird om Morklplotz sichtbor ongeschlogen.

s15
Slrofbeslimm ungen

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwider hondell, begehi - soweil sie nichl noch
onderen Vorschriften zu ohnden isl - eine Verwollungsübertrelung im Sinn des $ 368 GewO 

.l994

und wird mii einer Geldstrofe bis zu 
,l.090 

Euro bestrofl.

$t6
Inkroftireien

l) Diese Verordnung irilt noch Ablouf des Toges, on dem sie on der Amtstofel ongeschlogen
worden ist in Kroft. Sie wird ouch ouf dem Morktplolz durch Anschlog kundgemochi.

2l Mit lnkrofttreten dieser Verordnung treten bisher gellende Morklordnungen oußer Krofl.

Der Gernein derol möge der Morktordnung für den Schmonkerlmorkl, orgonisiert vom ,,Verein zur

Fördervng von regionoler Elnkoufskullur" für den Zeitroum 2025/2026, zuslimmen.

Dieser Anlrog wird elnsfimmig ongenommen

7 Nelz Niederöslerreich GmbH
q. Leilungsrechl Kellergosse Kqllodorf

Dem Gemeinderot liegt dos Bcuvorhoben der Neiz Niederösterreich GmbH in der KG Kollodorf
vor
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Bouobschnill Westlich: Verlegung von co. l80m Lichtwellenleiterschutzrohr der Größe DN50 von

Porz. 360/3 bis zur bestehenden GosDruckRegelAnloge bei der Porz. 325 westlich entlong des
Feldweges in offener Bouweise. Errichtung von einem Lichtwellenleiter Verteilerschronk bei der
GDRA.

Bquobschnitt Milte: Die beslehenden Schutzrohre für Lichtwellenleiier werden, in den neu zu

errichlenden Verteilschronk für Lichtwellenleiter integrierl.

Bouqbschnilt Nördlich: Errichlung von einem Lichtwellenleiter Verteilschronk bei der
Scholtstotion.

Der Gemernderot möge den Arbeilen in leilweise offener Bouweise und dem leifungsrechl in der
Kellergosse KG Kalladorf zusfimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen.

I Herslellung lnfrostruklur Belriebsgebiet KG Wullersdorf - Bequftrogung IUP

Dem Gemeinderot liegen die Angebote der IUP zur Herstellung der lnfrostruktur im Beiriebsgebiet
Hetzmo n nsdorf /Wullersdorf vor.

AbwosserBeseitigungsAnloge (ABA) € 83.347,00 exkl. 20% Ust.

WosserVersorgungsAnloge (WVA) € 25.873,00 exkl.20% Usi.

Gesoml € 109.220,00 exkl.20% Ust.

Der Gemeinderol möge dem Auftrog zut Herslellung der Infroslruklur im Befriebsgebief
Helzmonnsdort/Wutlersdort on die tlJP Ziviltechniker GmbH in der Höhe von € 109.220,00 exkL
20% Ust. zuslimmen,

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenommen.

I ROP 34q

Dem Gemeinderol liegt die Beschlussempfehlung des Büros Dr. Poulo zvr 34a. ROP vor

Der Entwurf zur 34o. Anderung des Örttichen Roumordnungsprogrommes - Anderung
Flöchenwidmung für die KG Schollodorf, KG Grund, KG Wullersdorf und KG lmmendorf - log in

der Zeit vom l'1. Seplembet 2024 bis 23. Oklober 2024zur öffenllichen Einsichtnohme ouf.

Zu dem gegenslöndlichen Anderungsverfohren ist wöhrend der Auflogezeil seiiens der
Bevölkerung keine Stellungnohme eingelongi.

Es wird doher empfohlen den gegenstöndlichen Flöchenwidmungsplon fÜr die KG Schollodorf,
KG Grund, KG Wullersdorf und KG lmmendorf unveröndert gemöß Beschlussunlerlogen vom 25.

Oktober 2024 mittels folgender Verordnung zu beschließen.

Der Gemeinderol der Morktgemeinde Wullersdorf beschließt noch Erörierung der eingelonglen
Stellungnohmen in seiner Sitzung vom 3l .10.2024 Top 9, folgende
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Verordnung
9r

örttrcnes Rau m ordn u ngs pt ogt omm

Auf Grund des g 24 und g ZS NÖ Roumordnungsgesetz 2014 LGBI. Nr. 3/2015, in der derzeii
geltenden Fossung, wird hiermit dos Öriliche Roumordnungsprogromm für die KG Schollodorf,
KG Grund, KG Wullersdorf und KG lmmendorf (34o. Anderung) dohingehend obgeöndert, doss

on Slelle der in der zugehörigen Plondorstellung des Flöchenwidmungsplons kreuzweise rol
durchgeslrichenen Widmungsorlen, welche hiermit oußer Krofl gesetzt werden, die durch rote
Signoturen und Umrondungen dorgeslelllen neuen Widmungsorten treten.

s2
Allgemeine Einsichlnohme

Die in S I ongeführte und von der Büro Dr. Poulo, Roumplonung, Roumordnung und
Londschoftsplonung ZT-GmbH unter Zl. 23186/F34o verfossle Plondorstellung, welche mil einem
Hinweis ouf diese Verordnung versehen ist, liegt im Gemeindeoml wöhrend der Amtsstunden zur

ollgemeinen Einsicht ouf .

s3
Schlussbesfim mung

Diese Verordnung tritt noch ihrer Genehmigung durch die NÖ Londesregierung und noch ihrer
dorouffolgenden Kundmochung mit dem ouf den Ablouf der zweiwöchigen Kundmochungsfrist
folgenden Tog in Kroft.

Der Gemeinderol möge der Eeschlussempfehlung des Büros Dr. Poulo folgen, den
gegenslöndlichen Flöchenwidmungsplon für die KG Schqllqdorf, KG Grund, KG Wullersdorf und
KG lmmendorf unveröndert gemöß Beschlussunlerlogen vom 25. Oklober 2024 und der
Verordnung zur 34o. Anderung des Flöchenwidmungsplones für die KG Schollodorf, KG Grund,
KG Wullersdorf und KG lmmendofi zuslimmen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenornrnen.

l0 Rodwege - Neubeschilderung

Dem Gemeinderot liegt dos Schreiben der Weinviertel Tourismus GmbH betreffend der
geplonten Neubeschilderung der Rodwege in der Großgemeinde Wullersdorf inkl. einer
Kostenoufstellung vor.

Abzüglich der Förderung des Weinvierlel Tourismus GmbH belöuft sich die lnvestiiionssumme fÜr

die Gemeinde in der Höhe von € 5.338,66 exkl.20% MwSt.

Der Gerneinderol möge der Anschoffung der neu geplonfen Beschl:lderung der Rodwege tn der
Großgemeinde Wullersdorf unler der Bedlngung, doss 507" vom lourismusverein Wullersdort
übernommen werden, in der Höhe von < 5.338,66 exkl.20% MwSt, sfoffgeben.

Dieser Antrog wird einstimmig ongenommen.
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I I Kinderbelreuungsoffensive

o. Togesbelreuung Melker Stodl Mobiliorergönzungen

Dem Gemeinderot liegt eine Aufslellung der TBEleiterinnen Cloudio Möhring und Soroh Vietze
und dos Ansuchen um Anschoffungen von Spiel- und Beschöfligungsmoleriol, Erstousstottung fÜr

den Bewegungsroum und Grundoussiottung für den Neubou der TBE im Melker Stodl in der Höhe
von € 6.722,60 inkl. 20% MwSl. vor.

Weiters ersuchen Sie den Gemeinderol um Einrichtung eines Budgets in der Höhe von €
.l0.000,00 

um die Grundousstottung des Houses besorgen zu können.

o) Der Gemeinderol möge der Anschoffungen von Spl'el- und Beschöfftgungsmoleriol,
Ersfoussfoflung lür den Bewegungsroum und Grundoussloflung für den Neubou der TBE im
Melker Stodl in der Höhe von € 6.722,60 inkl. 20% MwSi sfoffgeben.

Dieser Anlrag wird l7:l Gegensfimme (G. Rohrer) ongenommen.

b) Der Gemeinderot möge dern leom der logesbelreuungseinrichlung ein Budgel in der Höhe
von € 10,000,00 einrichfen, um die Grundoussloftung des Houses besorgen zu können, unler
der Bedrngung, doss ein Rechnungsnochweis gelieferf und eine genctue Auflislung der
Ausgoben bis zur Gemeinderolssilzung om l2.l 2.2024 nochgereichl wird, sfoffgeben.

Dieser Anlrag wird einslimmig ongenommen.

Anmerkung: GfGR Kurt ERNST verlössl vor Abslimmung zu Punkl I lb die Sitzung und belrill vor
Abslimmun des Punkfes I lc die wieder.

b. Kindergorlen lmmendorl - Adqplierungsorbeilen

Dem Gemeinderol liegen zwei Kostenvoronschlöge betreffend Adoplierungsorbeiten im

Kindergcrten lmmendorf oufgrund der Kinderbelreuungsoffensive vor.

Tischlerei Ernst € 2.365,00 exkl20% MwSf .

Tischlerei Eser €2.640,00 exkl.20% MwSt.

Der Gemeinderot möge der Beouflrogung der nolwendigen Adaplierungsorbeilen im
Kindergorten Immendort oufgrund der Kinderbelreuungsoffensive on die lischlerei Ernst in der
Höhe von €2.365,00 exkl.20% ÄdwSL stoffgeben.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenomrnen.

c. Beoutlrogung Zusolzkosten für Dochsluhlsonierung Melker Stqdl

Dem Gemeinderot liegt ein Schreiben des Archilektenbüros Mourer&Pcrtner vor in welchen die
zusölzlichen Sonierungsorbeiten des Dochstuhles oufgrund seines schlechten Zuslondes
beschrieben wird, mit der Bitte on den Gemeinderot diese Arbeiten und Kosten zu beoufirogen.

Es entstehen dodurch zusötzliche Koslen in der Höhe von < 24]34,04 exkl. 2O% Usl. der Firmo
Pollok GmbH.
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Der Gemeinderof möge der Beauflrogung der zusäIzlichen nolwendigen Arbeilen om Dochsfuhl
des Melker Sfodls on die Firmo Pollok GmbH rn der Höhe von € 24.734,04 exkl. 20% MwSf.

slolfgeben.

Dieser Anlrag wird l7:l Gegenslimme (G. Rohrer) ongenommen.

l2 Ansuchen FF lmmendorf

o. Anschoffung H[F-2 FF lmmendorf - lnlormolionen Finonzierung

Der Bürgermeisler informiert den Gemeinderot, noch dem Gemeinderotsbeschluss vom
02.07.2024 TOPI6 über die neuen lnformotionen betreffend Neuonschoffung eines HLF-2 fÜr die
FF lmmendorf.

Demnoch entfollen nunmehr:

6.54.200 beiBesiellung 09/2024 FF lmmendorf

€ 54.200 Fohrgestell 03/2025 Gemeinde

€ 54.200 Lieferung 09 /2025 Gemeinde

€ 10.000 bei LieferunS Q4 /2025 FF lmmendorf

€ 20.000 bei Aufbou Q4/2026 Gemeinde

Der Gemeinderot möge die neuen lnformolionen zur Neuonschoffung ernes HLF-2 für die FF

lmmendort zur Kennlnis nehmen.

Diese lnformolionen werden zur Kenntnis genommen.

l3 Förderungen

o. Tennisclub Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen des Tennisclubs Wullersdorf ouf Gewöhrung einer
Förderung für dos Kolenderjohr 2023in der Höhe von € 2.000,00 vor.

Der Gemeinderot möge dern Ansuchen des lennisclubs Wullersdorf ouf Gewährung einer
Förderungfür dos Kolenderlohr 2023 rn der Höhe von <2.000,00' zuslimmen.

Dieser Anirag wird einstimmig ongenommen.

I 4 Orgonisolionsslqlul des Betriebes gewerblic her Arl,,To gesbelreu un g

Dieser Togesordnungspu nkt wird zurückgeslelll

0^a
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